
 Deutscher Bundestag  Drucksache 19/6461 
19. Wahlperiode 12.12.2018 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar,  
Frank Schäffler, Bettina Stark-Watzinger, Markus Herbrand, Grigorios Aggelidis,  
Renata Alt, Jens Beeck, Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar),  
Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Otto Fricke, Thomas Hacker,  
Katrin Helling-Plahr, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek,  
Thomas L. Kemmerich, Carina Konrad, Ulrich Lechte, Oliver Luksic,  
Till Mansmann, Christian Sauter, Matthias Seestern-Pauly, Benjamin Strasser,  
Katja Suding, Michael Theurer, Stephan Thomae und der Fraktion der FDP 

Zeitplan für Gesetzentwurf zur Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen 

Laut eines Berichts des „SPIEGEL“ vom 16. November 2018 soll sich das Bun-
desministerium der Finanzen (BMF) in einem internen Arbeitspapier der Steuer-
abteilung im Wesentlichen den Vorschlägen von Hessen und Schleswig-Holstein 
für die Einführung einer Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen ange-
schlossen haben. Danach 
 sollen die steuerberatenden Berufe künftig binnen 30 Tagen Steuergestaltun-

gen anzeigen, wenn diese zur Verringerung oder Erstattung von Einkommen-, 
Grunderwerb-, Gewerbe-, Erbschaft- oder Schenkungsteuer führen würden; 

 soll die Anzeige gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfol-
gen. 

Die sog. DAC-6-Richtlinie zur Einführung einer Meldepflicht für grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen wurde am 5. Juni 2018 im Amtsblatt der Europä-
ischen Union veröffentlicht (Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 
2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden au-
tomatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über melde-
pflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen) und trat am 25. Juni 2018 in Kraft. 
Der deutsche Gesetzgeber ist verpflichtet, sie bis spätestens 31. Dezember 2019 
in nationales Recht umzusetzen. 
Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundes-
tagsdrucksache 19/5238 zum „Arbeitsentwurf des Bundesministeriums der Fi-
nanzen für die Einführung einer Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen“ (BMF-Arbeitsentwurf) viele gestellte Fragen unter Verweis auf 
den noch nicht vorliegenden Referentenentwurf nicht beantwortet. Der Arbeits-
entwurf liegt den Fragestellern vor. Der „SPIEGEL“ berichtet, der Bundesminis-
ter der Finanzen Olaf Scholz wolle „nun“ die Anzeigepflicht einführen. Der Bun-
desminister wird wie folgt zitiert: „Je schneller wir solche Modelle erkennen, 
desto rascher lassen sie sich gesetzlich unterbinden“. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Zu wann beabsichtigt die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Umset-
zung der sog. DAC-6-Richtlinie vorzulegen, um allen Beteiligten eine aus-
reichende Implementierungszeit einzuräumen? 

2. Sind der Bundesregierung neben den im Bericht des „SPIEGEL“ vom 
16. November 2018 erwähnten Erwartungen einer Kanzlei, aufgrund der zu 
erwartenden Vorschriften sei mit der Anzeige von rund 1 200 Fällen zu rech-
nen, weitere Angaben aus anderen beratenden Kanzleien, Gesellschaften 
usw. bekannt? 
Und wenn ja, in welchem Umfang wurden formell und/oder informell ge-
genüber dem Bundesministerium der Finanzen Fallzahlen gemeldet? 

3. Welche Gremien haben sich seit Versendung des BMF-Arbeitsentwurfs mit 
der Thematik der Einführung einer Anzeigepflicht für (grenzüberschreitende 
und nationale) Steuergestaltungen befasst? 

4. Welche Verbände, Interessenvertretungen usw. haben zum BMF-Arbeitsent-
wurf gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen Stellung genommen, 
und wenn ja, mit welcher Grundaussage? 

5. Gibt es nunmehr auf Basis des internen Arbeitspapiers Berechnungen bzw. 
erste Schätzungen, welcher Personalaufwuchs für das BZSt mit Übernahme 
dieser neuen Aufgaben zu erwarten wären (vgl. Bundestagsdrucksache 
19/5238)?  
Gibt es auf Arbeitsebene hierzu seitens des BZSt Meldungen an das Bundes-
ministerium der Finanzen (E-Mailverkehr, Zulieferung von Zahlen für Sit-
zungen o. Ä.)? 

6. Wird die grundsätzlich jährlich aktualisierte IT-Planungsliste der Bundesfi-
nanzverwaltung im Hinblick auf die nationale Umsetzung der DAC-6-Richt-
linie angepasst (vgl. dazu Bundestagsdrucksache 19/5238, Antwort zu 
Frage 26)?  
Oder lässt sich diese Umsetzung nach Ansicht der Bundesregierung unter 
eine der bestehenden 24 IT-Aktivitäten subsumieren? 

Berlin, den 28. November 2018 

Christian Lindner und Fraktion 
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